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Kraftfahrzeugverkauf - Veräußerungsanzeige

Basisinformationen

Der Verkäufer ist verpflichtet, den Verkauf eines Fahrzeugs unverzüglich der 
Zulassungsbehörde - schriftlich oder persönlich - mitzuteilen, die dem Fahrzeug zuletzt ein 
amtliches Kennzeichen erteilt hat.

Voraussetzungen

Die Mitteilung an die Zulassungsbehörde muss enthalten: 

Name und Anschrift des Käufers
Empfangsbestätigung des Käufers über die Aushändigung der Fahrzeugunterlagen:  
- Zulassungsbescheinigung Teil I (früher: Fahrzeugschein) 
- Zulassungsbescheinigung Teil II (früher: Fahrzeugbrief) 
- amtliche Kennzeichen

Ablauf

Der letzte eingetragene Fahrzeughalter ist verpflichtet, der Zulassungsbehörde den 
Fahrzeugverkauf unverzüglich - schriftlich oder persönlich - mitzuteilen.

Hinweise:  

Wichtig ist, dass der Käufer den Empfang des alten Fahrzeugbriefs und 
Fahrzeugscheins oder der neu ausgestellten Zulassungsbescheinigung Teil II und Teil 
I, der amtlichen Kennzeichen sowie des Untersuchungsberichts über die letzte 
Hauptuntersuchung, der Prüfbescheinigung über die letzte Abgasuntersuchung und 
gegebenenfalls Abnahmebestätigungen über Veränderungen am Fahrzeug schriftlich 
bestätigt.
Wenn das Fahrzeug ins Ausland verkauft wird, ist es ratsam, es vor dem Verkauf 
abzumelden, damit die Halterpflichten (Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, 
Kraftfahrzeugsteuer) beendet werden. Die Zulassungsbehörde ist in der Regel nicht in 
der Lage, im Ausland Zwangsmaßnahmen zur Abmeldung einzuleiten, wenn der 
Käufer das Fahrzeug nicht auf seinen Namen zulässt.
Für den Erwerber besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug mit einem 
Ausfuhrkennzeichen ins Ausland zu bringen.

Benötigte Unterlagen
Veräußerungsanzeige  
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Die Mitteilung an die Zulassungsbehörde muss enthalten:

- Name und Anschrift des Käufers

- Empfangsbestätigung des Käufers über die Aushändigung der Fahrzeugunterlagen:  
   - Zulassungsbescheinigung Teil I (früher: Fahrzeugschein) 
   - Zulassungsbescheinigung Teil II (früher: Fahrzeugbrief) 
   - amtliche Kennzeichen

Zuständige Stellen

BürgerServiceCenter-Stresemannstraße

(0421) 115
(0421) 361-14096 (Zentrales Faxgerät)
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
bscstre@buergeramt.bremen.de

BürgerServiceCenter-Nord

(0421) 115
(0421) 496-55600
Gerhard-Rohlfs-Straße 62, 28757 Bremen
bscnord@buergeramt.bremen.de

Bürgeramt

(0421) 115
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
bscnord@buergeramt.bremen.de

Formulare

Veräußerungsanzeige (pdf, 5.7 KB) 

Gebühren / Kosten

gebührenfrei

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt/buergerservicecenter-stresemannstrasse-9384
mailto:bscstre@buergeramt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt/buergerservicecenter-nord-123044
mailto:bscnord@buergeramt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt-116324
mailto:
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Ver%C3%A4u%C3%9Ferungsanzeige.pdf
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Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Veräußerung eines Fahrzeugs muss unverzüglich der Zulassungsbehörde schriftlich 
angezeigt werden.

Rechtsgrundlagen
§ 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Weitere Informationen
Flyer Internetbasierte Fahrzeugzulassung

Aktualisiert am 30.09.2025

https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/__15.html
https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Publikationen/StV/internetbasierte-fahrzeugzulassung.html
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